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Änderung der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang Biologie 

 

Sechster Beschluss 

zur Änderung der Speziellen Ordnung für den 

Masterstudiengang Biologie 

des Fachbereichs 08 – Biologie und Chemie – 

der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Aufgrund von § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931) hat der 

Fachbereichsrat des Fachbereichs 08 – Biologie und Chemie – am 10. Dezember 2025 den nachstehenden Be-

schluss gefasst: 

Art. 1 

Änderungen 

Die Spezielle Ordnung für den Masterstudiengang Biologie vom 06.05.2020, zuletzt geändert durch Beschluss 

vom 06.12.2023 erfährt die im Anhang dargestellten Änderungen. 

Art. 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Der neue Wortlaut der geänderten Ordnung wird 

in den Mitteilungen der Universität Gießen bekannt gemacht. 

 

Gießen, den 17.04.2026 

Prof. Dr. Katharina Lorenz 

Präsidentin der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Anhang: 

Darstellung der Änderungen   
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  Anhang: Darstellung der Änderungen  

§ 4 Zugang zum Masterstudium (zu § 4 Abs. 1 AllB) 

(1) Für die Zulassung zum Masterstudiengang Biologie werden Bachelor-Abschlüsse naturwissenschaftlicher und 

biomedizinischer Studiengänge anerkannt in: Biologie / Biology 

(2) Der Prüfungsausschuss kann weitere Studiengänge nach Einzelfallprüfung als gleichwertig anerkennen, das 

gilt insbesondere für: 

– Biochemie / Biochemistry 

– Bioinformatik / Bioinformatics 

– Biomedizin / Biomedicine 

– Biotechnologie / Biotechnology 

– Humanbiologie / Human Biology 

– Molekularbiologie/Molecular Biology 

(3) Im Fall des Abs. 2 muss das bisherige Studium folgendes fachliches Profil aufweisen: breite naturwissenschaft-

liche Ausbildung mit angemessenen Grundlagen in Biologie sowie möglichst auch in Chemie, Mathematik/Statis-

tik und Physik mit einem erkennbaren Schwerpunkt in Biologie oder biologienahen Fächern. 

(4) Liegt ein Abschluss Bachelor of Science in Chemie, Physik oder Mathematik vor, so ist ein biologisches Profil 

ausgewiesen, wenn im Bachelor-Studiengang Schwerpunkte bzw. Nebenfächer in Biologie, Biochemie, Bioinfor-

matik, Biometrie, Biophysik, Biotechnologie, Humanbiologie, Molekularbiologie erfolgreich abgeschlossen wur-

den. 

(5) Im Fall des Abs. 2 sind für die Zulassung zum Masterstudiengang die Beurteilung der Zeugnisse und des Profils 

des Bachelor-Studiengangs maßgebend. Die Beurteilung wird vom Prüfungsausschuss durchgeführt. Der Prü-

fungsausschuss kann evtl. zusätzlich vorhandene Berufserfahrung bei der Beurteilung mitberücksichtigen. 

(6) In jedem Fall ist eine Prädikatsnote („Gut“ oder besser) gemäß § 31 AllB erforderlich. 

(7)(6) Da Lernmaterial und Fachliteratur vorwiegend in englischer Sprache vorliegen und einzelne Lehrveranstal-

tungen auch in englischer Sprache abgehalten werden, sind für das Studium Englischkenntnisse auf dem Niveau 

B 1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) erforderlich. Diese sind vor Stu-

dienbeginn nachzuweisen durch: 

a) das Abiturzeugnis, 

b) Oberstufenzeugnisse oder den Nachweis über mindestens vierjährigen Schulunterricht in Englisch, 

c) Nachweis über erfolgreich absolvierte Sprachkurse, wobei mindestens 120 Stunden Unterricht nachzuwei-

sen sind, 

d) Fachgutachten oder Lektorenprüfungen über Sprachkenntnisse, die durch Auslandsaufenthalte, Universi-

tätssprachkurse oder im Selbststudium erworben wurden, 

e) Nachweis über einen UNIcert-Abschluss der Stufe I, 

f) Nachweis über einen TOEFL-Test (computerbasierter Score von mindestens 43, schriftlicher Test mit min-

destens 550 Punkten) oder 

g) einen anderen vom Prüfungsausschuss als gleichwertig anerkannten Nachweis. 

Der Nachweis der oben genannten Englischkenntnisse muss innerhalb der ersten 2 Fachsemester erfolgen. Der 

Prüfungsausschuss entscheidet in Zweifelsfällen über die Erfüllung der Aufnahmevoraussetzungen. 
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§ 14 Inkrafttreten 

Diese Ordnung in der Fassung des 65. Änderungsbeschlusses vom 1006.12.20253 tritt zum Wintersemester 

20264/275 in Kraft. Bis dahin gelten die bisherigen Bestimmungen fort: 
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